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Stellungnahme des bdsh zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energie-
wirtschaftsrechts zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich, zur 
Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften sowie zur rechtsförmlichen Be-
reinigung des Energiewirtschaftsrechts (Stand 10.07.2025) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Verba ndeanho rungsverfahren in obiger Sache nutzen wir gern, um Ihnen nachfolgend 
unsere Stellungnahme zukommen zu lassen: 
 
Der Bundesverband des Solarhandwerks e.V. (bdsh) begru ßt grundsa tzlich die Zielrich-
tung des Entwurfs, insbesondere die Sta rkung des Verbraucherschutzes, die Integration 
europarechtlicher Vorgaben sowie die Schaffung rechtlicher Grundlagen fu r Digitalisie-
rung und Energy Sharing. Die vorgesehene Rechtsfortentwicklung kann einen wichtigen 
Beitrag zur Umsetzung der Energiewende leisten – vorausgesetzt, sie bleibt dabei praxis-
nah und mittelstandsfreundlich. 
 
Im Einzelnen kommentieren wir den Gesetzesentwurf wie folgt: 
 

a) Energy Sharing – § 42c EnWG-E 
 

Die neue Vorschrift ermo glicht erstmals die gemeinschaftliche Nutzung von Strom 
aus erneuerbaren Energien unter Letztverbrauchern. Dies ist ein weiterer zu-
kunftsweisender Schritt zur Demokratisierung der Energieversorgung. Das Solar-
handwerk spielt bei Planung, Bau und Betrieb dieser Anlagen eine Schlu sselrolle 
und unterstu tzt damit auch Bestrebungen, die rechtlichen Grundlagen weiter aus-
zubauen. In diesem Sinne sollten diese nun durch klare untergesetzliche Vorgaben 
(z. B. in einer Rechtsverordnung) erga nzt werden. An dieser Stelle verweisen wir 
auf Regelungen anderer EU-La nder (insbesondere Ö sterreich), wo die gemein-
schaftliche Energieversorgung wesentlich umfangreicher geregelt sind. Der hiesige 
Gesetzgeber sollte sich hierbei nicht auf die Umsetzung von EU-Vorgaben be-
schra nken, sondern das erhebliche Potential erkennen, welches sich gerade fu r 
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lokale Energiegemeinschaften und Mieterstrommodelle ergibt – wenn es darum 
geht, die dezentrale Stromversorgung effizienter zu organisieren.  
 
Der neue § 42c eröffnet wichtige Chancen für gemeinschaftliche Nutzung erneuer-
baren Stroms, ist aber bislang nur eingeschränkt praxistauglich. Betreiber müssen 
alle energiewirtschaftlichen Pflichten erfüllen – inklusive Bilanzkreisführung –, 
was kleinere Initiativen überfordert. Eine praktikable Lösung wäre z.B. ein zentra-
ler Energy-Sharing-Sammelbilanzkreis, verwaltet durch die Bundesnetzagentur 
oder so genannte Energy Sharing Organizer (ESO) zu nutzen, die diese Pflichten 
übernehmen. Zusätzlich sollten lokale Versorgungsgemeinschaften gestärkt wer-
den: etwa durch reduzierte Netzentgelte, wenn Strom innerhalb eines klar defi-
nierten Radius oder hinter demselben Trafo verbraucht wird. Beides würde helfen, 
auch Mieterstrom- und Nachbarschaftsmodelle effizienter, einfacher und breiter 
nutzbar zu machen. 

 
 

b) Smart Meter-Rollout und Digitalisierung – § 18 EnWG-E sowie Änderungen 
im MsbG 

 
Der verpflichtende Rollout von Smart Metern (iMSys) ab 2025 ist fu r die Integra-
tion von Solaranlagen in intelligente Netze essenziell. Die Betonung von Cybersi-
cherheit und Verbraucherfreundlichkeit sowie die pauschale Entscha digung bei 
Messwertma ngeln (§ 22 EnWG) ist nach Auffassung des bdsh sehr zu begru ßen, 
um die Zuverla ssigkeit der Messinfrastruktur zu gewa hrleisten. 
 
Entsprechend ist die Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus dem Digitalisie-
rungsbericht nach § 48 MsbG positiv zu bewerten. Fu r das Solarhandwerk ist dabei 
entscheidend, dass Messkonzepte einfach, standardisiert und massengescha fts-
tauglich ausgestaltet sind. Denn: Die derzeitigen BSI-Standards erho hen die Kosten 
und verzo gern den Rollout, was die Kompatibilita t von Solaranlagensystemen mit 
intelligenten Messsystemen erschwert. Hier sollte eine praxistauglichere dieser 
Standards erfolgen. 
 
Ein Ziel des Gesetzentwurfes ist die Beschleunigung des Smart Meter-Rollouts. 
Hinla nglich bekannt ist, dass Deutschland hier – vor allem im europa ischen Ver-
gleich – erheblich im Ru ckstand ist.  Der bdsh schla gt daher vor, den Rollout mit 
klaren Zeitpla nen zu verknu pfen, um die Verbindlichkeit zu erho hen und damit den 
Rollout fu r das (Solar)-Handwerk planbar zu gestalten. Parallel sollte – gerade im 
Hinblick auf die verbraucherfreundliche Umsetzung – seitens der Bundesregierung 
darauf hingewirkt werden, klare Datenschutzregeln zu kommunizieren. Gerade 
auch, um Bedenken auf Seiten der Endkunden zu begegnen. 

 
 



 

 

c) Gemeinsame Internetplattform für die Abwicklung des Netzzugangs (§ 
20b EnWG-E) 
 
Aus Sicht des Solarhandwerks ist die Einfu hrung einer gemeinsamen Internetplatt-
form nicht nur begru ßenswert, sondern vielmehr auch u berfa llig – im Sinne der 
Effizienzsteigerung, der Entbu rokratisierung sowie der Digitalisierung. Diese bo te 
Betrieben unserer Branche eine Vereinfachung von Netzanschluss- und Abrech-
nungsprozessen. Damit ko nnte nicht nur der „Flickenteppich“ bei Netzanmeldun-
gen u berwunden, sondern vor allem auch Prozesse beschleunigt werden, die der-
zeit z.T. sowohl betriebliche Abla ufe bei Solarinstallateuren als auch Netzan-
schlu sse bei Endkunden hemmen. 
Explizit sei daher darauf hingewiesen, dass die Umsetzung einer solchen Internet-
plattform zwingend praxistauglich erfolgen sollte: Dieses bezieht sich insbeson-
dere auf benutzerfreundliche Schnittstellen sowie geringe technische Hu rden.    

 
 
Wir wu rden uns freuen, wenn unsere Anmerkungen im Rahmen des Konsultationsprozes-
ses in Ihre Beratungen einfließen wu rden und stehen fu r Ru ckfragen gern zur Verfu gung.  
 
 
Mit freundlichen Gru ßen  
 
 

 

 
Torben L. Brodersen Gescha ftsfu hrer 

 
 


